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Die Einwohnergeineinde Winznau setzt in Ergänzung ce~ allgerreinei e~
bauungsplanes vom ~ den speziellen Bebau~‘ngaplan tür das (~
biet des “Burgackers“~nach Genehmigung dur~b die Gemeindpv r~amiiiir~
dcr Einwonnergemeinde und durch den Reigierungarat des Kan~ors Soe~
thurn~,mit der Publikation des Genehmigungebesohlusses im Amtzb~. ~ in
Kraft und erlässt für die Ueberbauung diesos Gebietes spsziells Bau~
vorschriften0 Durch dieee soll eine wirtschaftliche nnd~,in ~
baulicher Hinsicht9 geordnete Ueberbauung erzielt werder

Art0l.

Die speziellen Bauvorschriften sind im Bereiche des im epesieL n Ec~
bauungsplanes blau umrandeten Gebietes gültig0

Art0 2

Der im speziellei Bebauungsplan ~elietenUe~~rbauung liegt 1a~
Puureglement der Gemeinde Viinznau, sowie das Normalbaureg~emert iüx
die Gemeinden des Kantons So~othurn vom 28~,l0)l959 zu Grunde~ Die De~
stimmungen der speziellen Bauvorsc,hriften gelten vor denjenige~i d ~
Gemeinde=~ und kantonalen Baureglementes0

Das Gebiet des speziellen Bebauungsplanes “Burgacker“ wtrd di~
zone zugeteilt~ ‘~n dor die Ansiedlung von industri~ urj s~refdorL G~.
werbe ‘~eiboten is~

Art, ~‘

Hsusbaulinien

Die Ueberbauung des Burgackers hat sich nach dem spczioJ
plan zu richten0 Gobäulichkeiten dürfon rui inn~rhalb dc
bindliehen und vorma~tca Hausbaulinisa e~r‘tellt rorde:~. 13
grundfläche darf nicht mehr a3s die dur~~ die Hsusbaulinu~
Pläche Dc tragc:10

Vorstehende Gebäudetlle (Balkone eGon) wexd~n niCit zur ~ ~snc~~
che hinzugerechnet

Die untc~ixdisehen Caragebauten habon sich nach den Gar~
i ichten0
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Art0 4

Die maximale Höhe und die Stellung der Bauten ergeben ei h aus dem
speziellen Bebauungsplan0 Die Baugruppen A dürfen 6~, die Baugruppen
B 3 Geschosse aufweisen0 Talzeitig ist der Einbau einer zusätzlichen
Abwartwohnung zulässig

Art0 5

Dachform und Daahaufbauten

Die Gebäude dürfen nur Flachdächer aufweisen0 Attikageschosse oder
andere Dachaufbauten sind nicht erlaubt0 Einzig bei den Bau typen A
sind Liftaufbauten zulässig~ soweit sie zur Bedienung des obcrsten
Wohngesehossee erforderijoh sind~

Art0 6

In den Bautypen A ist je ein Personenlift einzubauen0

Art0 7

Feuersicherheit

Luft— und Aufzugeschächte, die durch mehrere Stockwerke fUh~n, e~r~
feuersicher su erstellen0 Bei den Bautypen B sind die einzeiron Tre~~
penhäuser durch Brandabsohnitte zu trennen0 Der Abstand der B:o~~
mauern darf im Maximum 20 m betragen0

Art0 8

Der Eigentümer der Parzelle 17/563 räumt zu Gunsten ‘1er Oet~c~
keit längs des Waldes, entlang der zUd~eüdwestltchen Pz~Uen~ro~
ein Wegreeht (Spaziermöglichkeit) ein0

Art0 9

Sämtliche Bauten haben sich hinsichtlich der architektonischen Ge~
staltung, der Farbgebung und Materialverwendung in die Gesamtkonzeption
einzufügen0 Die Gestaltung der Umgebung hat ebenfalls nach einheit
lichen Gesichtspunkten zu erfolgen0
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